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A. PRÜFUNGSAUFTRAG 

Die Betriebsleitung des 

Medizinischen Versorgungszentrums an der Stadtklinik Frankenthal,
Frankenthal,

(nachfolgend „MVZ“ oder „Eigenbetrieb“) 

hat uns aufgrund des Beschlusses des Betriebsausschuss mit der Prüfung des
Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2022 unter Einbeziehung der zugrunde liegenden
Buchführung und des Lageberichtes beauftragt.

Der Prüfungsauftrag erstreckt sich außerdem auf die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der
Geschäftsführung und der wirtschaftlichen Verhältnisse gemäß § 53 HGrG.

Im Auftrag des Eigenbetriebs haben wir für die Prüfung der wirtschaftlichen Verhältnisse über
das nach IDW PS 720 „Berichterstattung über die Erweiterung der Abschlussprüfung nach
§ 53 HGrG“ geforderte Maß (siehe Anlage 6) hinaus die Entwicklung der Vermögens-,
Finanz- und Ertragslage gesondert dargestellt (siehe Anlage 7).

Wir bestätigen gemäß § 321 Abs. 4a HGB, dass wir bei unserer Abschlussprüfung die
anwendbaren Vorschriften zur Unabhängigkeit beachtet haben.

Unsere Berichterstattung erfolgt nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Erstellung von
Prüfungsberichten des Instituts der Wirtschaftsprüfer e.V., Düsseldorf (IDW PS 450 n. F.).

Dieser Prüfungsbericht richtet sich an das Medizinische Versorgungszentrum an der
Stadtklinik Frankenthal.

Dem Auftrag liegen die als Anlage beigefügten „Allgemeine Auftragsbedingungen für
Wirtschaftsprüferinnen, Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vom
1. Januar 2024“ zugrunde. Unsere Haftung richtet sich nach Nr. 9 der Allgemeinen
Auftragsbedingungen. Im Verhältnis zu Dritten sind Nr. 1 Abs. 2 und Nr. 9 der Allgemeinen
Auftragsbedingungen maßgebend.

B. GRUNDSÄTZLICHE FESTSTELLUNGEN 

I. Lage des Unternehmens

Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens

Bei der Lagebeurteilung der gesetzlichen Vertreter sind aus unserer Sicht folgende
Kernaussagen hervorzuheben:

 Die Betriebsleitung berichtet, dass im Berichtsjahr  insgesamt 4.151 ambulante
Behandlungen abgerechnet wurden. Gegenüber dem Vorjahr beträgt die Zunahme +1.450
Abrechnungsfälle (+ 53,7 %). Darüber hinaus wurden 392 Impfungen verabreicht (Vorjahr:
1.800 Impfungen). Die deutliche Leistungszunahme bei den ambulanten Behandlungen ist
auf die Inbetriebnahme des MVZ zum 1. April 2021 zurückzuführen.
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 Die Zahlungsfähigkeit des medizinischen Versorgungszentrums an der Stadtklinik wurde,
laut den Ausführungen der Betriebsleitung durch die Stadt Frankenthal sichergestellt und
war ganzjährig stets gegeben. Zum Bilanzstichtag sind liquide Mittel in Höhe von
TEUR 47 vorhanden. Es besteht eine Liquiditätsreserve in Höhe von TEUR 6 (Vorjahr:
TEUR 56). 

 Laut der Betriebsleitung ist die Entwicklung der Ertragslage insgesamt nicht
zufriedenstellend. Während im Vorjahr noch ein Jahresgewinn erzielt werden konnte,
wurde im ersten vollen Geschäftsjahr ein Jahresverlust erzielt. Zwar konnten die
Behandlungszahlen deutlich erhöht werden, allerdings konnte der Erlöswegfall in
Zusammenhang mit den Impfungen nicht kompensiert werden, während zudem der
Personalaufwand deutlich gestiegen ist.

Voraussichtliche Entwicklung

Die Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung im Lagebericht basiert auf Annahmen, bei
denen Beurteilungsspielräume vorhanden sind. Wir halten diese Darstellung für plausibel. In
diesem Zusammenhang ist insbesondere auf folgende Aspekte hinzuweisen:

 Gemeinsam mit der Stadtklinik Frankenthal ist es, laut der Betriebsleitung das Ziel,

weiterhin eine sehr gute medizinische Versorgung leisten zur können. Die

Leistungszahlen ohne Impfungen konnten auch in 2023 weiter erhöht werden und zeigen

eine positive Entwicklung. Neben der Leistungs- und Erlösentwicklung ist dabei auch

immer die Kostenentwicklung zu beobachten. Eine Verbesserung der Ertragslage ist

anzustreben und wurde entsprechend aktueller Hochrechnungen für das Jahr 2023 mit

einem positiven Ergebnis (rd. TEUR 21) erreicht. 

 Neben der Anpassung der vorhandenen Strukturen soll, gemäß den Ausführungen der

Betriebsleitung, das Risiko durch den ergänzenden Erwerb von profitablen

Vertragsarztsitzen mit einer Erweiterung des Leistungsspektrums abgemildert werden.

Hierzu wurde mit der Erweiterung um einen psychiatrischen Facharztsitz in 2024

begonnen.

Stellungnahme zur Lagebeurteilung durch die gesetzlichen Vertreter

Nach dem Ergebnis unserer Prüfung und den dabei gewonnenen Erkenntnissen entspricht
der Lagebericht den gesetzlichen Vorschriften, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von
der Lage des Eigenbetriebs und stellt die zukünftige Entwicklung mit ihren wesentlichen
Chancen und Risiken zutreffend dar.
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C. WIEDERGABE DES BESTÄTIGUNGSVERMERKS 

Den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk haben wir wie folgt erteilt:

„Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

An das Medizinische Versorgungszentrum an der Stadtklinik Frankenthal, Frankenthal

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss des Medizinischen Versorgungszentrums an der Stadtklinik
Frankenthal, Frankenthal, - bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2022 und der
Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum
31. Dezember 2022 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs-
und Bewertungsmethoden - geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht des
Medizinischen Versorgungszentrums an der Stadtklinik Frankenthal, Frankenthal, für das
Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

 entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den

Vorschriften der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung des Bundeslandes Rheinland-

Pfalz i.V.m. den einschlägigen deutschen für Kapitalgesellschaften geltenden

handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen

Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen

entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des Eigenbetriebs zum

31. Dezember 2022 sowie seiner Ertragslage für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis

zum 31. Dezember 2022 und

 vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des

Eigenbetriebs. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit

dem Jahresabschluss, entspricht den Vorschriften der Eigenbetriebs- und

Anstaltsverordnung des Bundeslandes Rheinland-Pfalz und stellt die Chancen und

Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 S. 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen
gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichtes geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes in Überein-
stimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW)
festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt.
Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt
„Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des
Lageberichtes“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem
Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und
berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in
Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von
uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für
unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.
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Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss und den
Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der
den Vorschriften der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung des Bundeslandes Rheinland-
Pfalz i.V.m mit den einschlägigen deutschen für Kapitalgesellschaften geltenden
handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass
der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger
Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-,
Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebs vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter
verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen
Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die
Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen
Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen der Rechnungslegung
und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür
verantwortlich, die Fähigkeit des Eigenbetriebs zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu
beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit
der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus
sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der
Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder
rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts,
der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs vermittelt sowie in allen
wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den Vorschriften der
Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung des Bundeslandes Rheinland-Pfalz entspricht und die
Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die
gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die
sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung
mit den anzuwendenden Vorschriften der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung des
Bundeslandes Rheinland-Pfalz zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise
für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Der Betriebsausschuss ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungs-
prozesses des Eigenbetriebs zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des
Lageberichtes

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss
als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen
oder Irrtümern ist und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des
Eigenbetriebs vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss
sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den Vorschriften
der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung des Bundeslandes Rheinland-Pfalz entspricht
und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen
Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum
Lagebericht beinhaltet.
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Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass
eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 89 Abs. 3 GemO RLP unter Beachtung der
vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze
ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche
Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder
Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet
werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses
Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von
Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische
Grundhaltung. Darüber hinaus

 identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen im
Jahresabschluss und im Lagebericht aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern,
planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie
erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für
unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen
resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als
das Risiko, dass aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht
aufgedeckt werden, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen,
beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen
interner Kontrollen beinhalten können;

 gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten
internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten
Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den
gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil
zur Wirksamkeit dieser Systeme des Eigenbetriebs abzugeben;

 beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten
Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen
Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben;

 ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen
Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der
Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob
eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten
besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit  des Eigenbetriebs zur Fortführung der
Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine
wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die
dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu
machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil
zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum
Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige
Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass der Eigenbetrieb seine
Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann;

 beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresabschlusses insgesamt
einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden
Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung
der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen
Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage  des
Eigenbetriebs vermittelt;

 beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine
Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des
Unternehmens;
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 führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten
zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter
Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten
Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen
nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus
diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten
Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein
erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den
zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten
Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen,
einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während
unserer Prüfung feststellen.

Koblenz, 5. November 2024

WIKOM AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

gez. Dr. Breitenbach gez. Dreßler

Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer"

D. GEGENSTAND, ART UND UMFANG DER PRÜFUNG 

Gegenstand der Prüfung

Im Rahmen des uns erteilten Auftrags haben wir gemäß der §§ 317 ff. HGB die Buchführung
und den Jahresabschluss sowie den Lagebericht auf die Einhaltung der einschlägigen
gesetzlichen Vorschriften geprüft.

Die Prüfung der Einhaltung anderer Vorschriften gehört nur insoweit zu den Aufgaben der
Abschlussprüfung, als sich aus ihnen üblicherweise Rückwirkungen auf den Jahresabschluss
und den Lagebericht ergeben.

Insbesondere war Gegenstand unseres Auftrags weder die Aufdeckung und Aufklärung
strafrechtlicher Tatbestände, wie z. B. Unterschlagungen oder sonstige Untreuehandlungen,
noch die Aufdeckung und Aufklärung außerhalb der Rechnungslegung begangener
Ordnungswidrigkeiten sowie von bedeutsamen Schwächen des nicht
rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems. Prüfungsplanung und Prüfungs-
durchführung haben wir jedoch so angelegt, dass diejenigen Unregelmäßigkeiten, die für die
Rechnungslegung wesentlich sind, mit hinreichender Sicherheit aufgedeckt werden.

Der Prüfungsauftrag wurde durch die Betriebsleitung um die Prüfung nach § 53
Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG) erweitert.

Über die vorgenannte Prüfung wird in Abschnitt F. gesondert berichtet. 
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Wir weisen darauf hin, dass die gesetzlichen Vertreter für die Rechnungslegung, die dazu
eingerichteten Kontrollen und die uns gegenüber gemachten Angaben die Verantwortung
tragen.

Unsere Prüfung erstreckt sich gemäß § 317 Abs. 4a HGB nicht darauf, ob der Fortbestand
des geprüften Unternehmens zugesichert werden kann.

Wir haben die Prüfung mit Unterbrechungen in der Zeit vom 8. August bis 5. November 2024
durchgeführt.

Alle von uns erbetenen Auskünfte, Aufklärungen und Nachweise sind uns von der
Betriebsleitung und den zur Auskunft benannten Mitarbeitern erteilt worden. Die
Betriebsleitung hat uns die Vollständigkeit von Buchführung, Jahresabschluss und
Lagebericht schriftlich bestätigt.

Art und Umfang der Prüfung

Unsere Prüfung haben wir entsprechend den Vorschriften der §§ 317 ff. HGB unter
Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze
ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen und uns dabei von nachfolgend
beschriebenen Zielsetzungen leiten lassen:

Das Ziel unserer Abschlussprüfung besteht darin, hinreichende Sicherheit darüber zu
erlangen, dass der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen
aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen der Rechnungslegung und
Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist. Hinreichende Sicherheit stellt ein hohes Maß
an Sicherheit dar, ist aber keine Garantie, dass eine wesentliche falsche Darstellung stets
aufgedeckt wird. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern
resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden
könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses
getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen. Das Risiko, dass
wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei
Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken und Fälschungen bzw. das
Außerkraftsetzen von internen Kontrollen beinhalten können.

Auf Grundlage der Prüfungsnachweise ziehen wir zudem Schlussfolgerungen, ob eine
wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen und Gegebenheiten besteht,
die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des Eigenbetriebs zur Fortführung der
Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine
wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die
dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und des Lageberichts aufmerksam zu machen,
oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unsere Prüfungsurteile zu modifizieren.

Während der gesamten Abschlussprüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und
bewahren eine kritische Grundhaltung. Im Rahmen unserer Prüfung beurteilen wir die
Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungs-
methoden sowie die Vertretbarkeit der dargestellten geschätzten Werte und damit
zusammenhängenden Angaben. Unsere Prüfung umfasst weiterhin die Würdigung der
Gesamtdarstellung, des Aufbaus und des Inhalts des Jahresabschlusses einschließlich der
Angaben, sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und
Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze
ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage vermittelt.
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Unsere Prüfung des Lageberichts ist in die Prüfung des Jahresabschlusses integriert. Wir
beurteilen den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine
Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Unternehmens.
Auf Grundlage unseres Verständnisses der von den gesetzlichen Vertretern als notwendig
erachteten Vorkehrungen und Maßnahmen haben wir angemessene Prüfungshandlungen
geplant, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil über die Wirksamkeit dieser
Vorkehrungen und Maßnahmen abzugeben. 

Wir haben Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten
zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durchgeführt. Dabei haben wir insbesondere
die zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nachvollzogen und deren Vertretbarkeit
sowie die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben beurteilt. Ein
eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben und den zugrunde
liegenden Annahmen haben wir damit nicht abgegeben, da ein erhebliches unvermeidbares
Risiko besteht, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben
abweichen. Unser Prüfungsurteil betrifft den Lagebericht als Ganzes und stellt kein
eigenständiges Prüfungsurteil zu einzelnen Angaben im Lagebericht dar.

Unter Beachtung dieser Grundsätze haben wir folgendes Prüfungsvorgehen entwickelt:

Der Prüfungsplanung lagen unser Verständnis des Geschäftsumfelds sowie des für die
Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und der für die Prüfung
des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen zugrunde. Auf Grundlage
unserer Einschätzung der Prozessabläufe und implementierten Kontrollen sowie der daraus
abgeleiteten Risiken wesentlicher falscher Angaben im Jahresabschluss haben wir
Prüfungshandlungen durchgeführt und ausreichende und angemessene Prüfungsnachweise
eingeholt. 

Auf Basis unserer Risikoeinschätzung und unserer Kenntnis der Geschäftsprozesse haben
wir in Abhängigkeit von unserer Beurteilung der Angemessenheit des rechnungslegungs-
bezogenen Kontrollsystems analytische Prüfungshandlungen, toolgestützte Datenanalysen
sowie in durch bewusste Auswahl gezogenen Stichproben Einzelfallprüfungen zur
Beurteilung von Einzelsachverhalten durchgeführt.

Unsere Prüfungsstrategie hat zu folgenden Prüfungsschwerpunkten geführt:

 Existenz und Vollständigkeit der Umsatzerlöse,

 Vollständigkeit der Verbindlichkeiten,

 Existenz der liquiden Mittel.

Da der Jahresabschluss und der Lagebericht des Vorjahres durch einen anderen
Abschlussprüfer geprüft wurden, erfolgte zunächst die Durchsicht des Prüfungsberichtes für
das Vorjahr. Um einen Überblick über Organisation und Tätigkeitsfeld des Eigenbetriebs zu
bekommen, wurden zahlreiche Prüfungsnachweise eingeholt. Soweit sich die
Vorjahreszahlen auf den Jahresabschluss des Berichtsjahres auswirken, wurden sie in
unsere Prüfung einbezogen.

Durch die Einholung von Saldenbestätigungen für die Kreditoren überzeugten wir uns von
der zutreffenden Bilanzierung von Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen.
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Von Kreditinstituten wurden Bankbestätigungen eingeholt.

Rechtsanwaltsbestätigungen über Rechtsstreitigkeiten sowie Bestätigungen des
Steuerberaters zu eventuellen steuerlichen Risiken wurden eingeholt.

Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Nachweise bei der Prüfung des
Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2022 und der Beurteilung des Lageberichts für das
Wirtschaftsjahr 2022 des Medizinischen Versorgungszentrums an der Stadtklinik Frankenthal
ausreichend und angemessen sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. 

E. FESTSTELLUNGEN UND ERLÄUTERUNGEN ZUR RECHNUNGSLEGUNG 

I. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung 

Grundlagen und Ordnungsmäßigkeit der Buchführung

Unsere Prüfung ergab in allen wesentlichen Belangen die formale und materielle
Ordnungsmäßigkeit der Buchführung. Die neben der Buchführung aus weiteren Unterlagen
entnommenen Informationen sind ordnungsgemäß in Buchführung, Jahresabschluss und
Lagebericht abgebildet worden.

Bei unserer Prüfung haben wir festgestellt, dass die von dem Eigenbetrieb getroffenen
organisatorischen und technischen Maßnahmen geeignet sind, die Sicherheit der
verarbeiteten rechnungslegungsrelevanten Daten und IT-Systeme zu gewährleisten.

Das von dem Eigenbetrieb eingerichtete rechnungslegungsbezogene interne Kontrollsystem
(IKS) sieht dem Geschäftszweck und -umfang entsprechende, angemessene Regelungen
zur Organisation und Kontrolle der Arbeitsabläufe vor. Die Verfahrensabläufe in der
Buchführung haben im Berichtszeitraum keine nennenswerten organisatorischen
Veränderungen erfahren. 

Jahresabschluss

Der Vorjahresabschluss wurde von der Gesellschafterversammlung am 8. Mai 2024
festgestellt. Eine Veröffentlichung erfolgte gemäß den Aussagen des Mandanten nicht.

Der Jahresabschluss des Medizinischen Versorgungszentrums an der Stadtklinik
Frankenthal, bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang zum 31.
Dezember 2022, ist unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung nach
den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften für große Kapitalgesellschaften aufgestellt
worden. 

Die uns vorgelegte Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung ist ordnungsgemäß aus der
Buchführung und den weiteren geprüften Unterlagen abgeleitet. Die Eröffnungsbilanzwerte
wurden ordnungsgemäß aus dem Vorjahresabschluss übernommen. 

Für die Prüfung der Vergleichsangaben sowie der Eröffnungswerte für das Berichtsjahr
haben wir die Arbeit des Abschlussprüfers des Vorjahresabschlusses verwertet.
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Die gesetzlichen Vorschriften zu Ansatz, Bewertung und Ausweis sind in allen wesentlichen
Belangen beachtet worden.

In dem von dem Eigenbetrieb aufgestellten Anhang sind die auf die Bilanz sowie die Gewinn-
und Verlustrechnung angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden ausreichend
erläutert. Alle gesetzlich geforderten Einzelangaben sowie die wahlweise in den Anhang
übernommenen Angaben zu Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung sind in allen
wesentlichen Belangen vollständig und zutreffend dargestellt.

Lagebericht

Der Lagebericht steht in allen wesentlichen Belangen in Einklang mit dem Jahresabschluss
und den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen und entspricht den gesetzlichen
Vorschriften. Der Lagebericht vermittelt ein zutreffendes Bild von der Lage des
Unternehmens und stellt die wesentlichen Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung
zutreffend dar. Die Angaben nach § 289 Abs. 2 HGB sowie weiterer gesetzlicher Vorschriften
sind vollständig und zutreffend beachtet worden.

II. Gesamtaussage des Jahresabschlusses 

Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses 

Unsere Prüfung hat ergeben, dass der Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den
gesetzlichen Vorschriften entspricht und insgesamt unter Beachtung der Grundsätze
ordnungsmäßiger Buchführung und sonstiger maßgeblicher Rechnungslegungsgrundsätze
ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und
Ertragslage des Eigenbetriebs vermittelt.

Wesentliche Bewertungsgrundlagen und deren Änderungen 

Die wesentlichen Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind zutreffend im Anhang
(Anlage 3) dargestellt.
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F. FESTSTELLUNGEN AUS ERWEITERUNGEN DES PRÜFUNGSAUFTRAGS 

Feststellungen im Rahmen der Prüfung nach § 53 HGrG

Bei unserer Prüfung haben wir auftragsgemäß die Vorschriften des § 53 Abs. 1 Nr. 1 und
2 HGrG und die hierzu vom IDW nach Abstimmung mit dem Bundesministerium der
Finanzen, dem Bundesrechnungshof und den Landesrechnungshöfen veröffentlichten
IDW PS 720 „Berichterstattung über die Erweiterung der Abschlussprüfung nach § 53 HGrG“
beachtet. 

Dementsprechend haben wir auch geprüft, ob die Geschäfte ordnungsgemäß, d. h. mit der
erforderlichen Sorgfalt und in Übereinstimmung mit den einschlägigen handelsrechtlichen
Vorschriften und den Bestimmungen der Betriebssatzung geführt worden sind.

Die erforderlichen Feststellungen haben wir in diesem Bericht und in der Anlage 6
dargestellt. Über diese Feststellungen hinaus hat unsere Prüfung keine Besonderheiten
ergeben, die nach unserer Auffassung für die Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit der
Geschäftsführung durch die Betriebsleitung von Bedeutung sind.
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Medizinisches Versorgungszentrum an der Stadtklinik Frankenthal, Frankenthal

Bilanz zum 31. Dezember 2022

A K T I V A

31.12.2022 31.12.2021
EUR EUR

A. ANLAGEVERMÖGEN

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche
Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie
Lizenzen an solchen Rechten und Werten 7.865,00 7.056,00

7.865,00 7.056,00

II. Sachanlagen

Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 3.634,00 4.077,00

3.634,00 4.077,00

11.499,00 11.133,00

B. UMLAUFVERMÖGEN

I. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 53.146,88 0,00

II. Sonstige Vermögensgegenstände 7.052,30 140.938,31

III. Guthaben bei Kreditinstituten 47.427,30 19.581,58

107.626,48 160.519,89

119.125,48 171.652,89
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Medizinisches Versorgungszentrum an der Stadtklinik Frankenthal, Frankenthal

Bilanz zum 31. Dezember 2022

P A S S I V A

31.12.2022 31.12.2021
EUR EUR

A. EIGENKAPITAL

I. Gezeichnetes Kapital 50.000,00 50.000,00

II. Gewinnvortrag 16.723,48 0,00

III. Jahresverlust/Jahresgewinn -48.240,52 16.723,48

18.482,96 66.723,48

B. RÜCKSTELLUNGEN

1. Steuerrückstellungen 2.010,00 2.010,00

2. Sonstige Rückstellungen 10.831,00 10.950,00

12.841,00 12.960,00

C. VERBINDLICHKEITEN

1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 7.511,03 2.727,18

2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 74.675,45 83.657,52

3. Sonstige Verbindlichkeiten 5.615,04 5.584,71

87.801,52 91.969,41

119.125,48 171.652,89
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Medizinisches Versorgungszentrum an der Stadtklinik Frankenthal, Frankenthal

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2022

2022 2021
EUR EUR

1. Umsatzerlöse

a) Umsatzerlöse aus ambulanten
Leistungen 294.237,67 235.793,92

b) Umsatzerlöse e. Krankenhauses
n. §277 HGB 1.122,48 739,10

295.360,15 236.533,02

2. Gesamtleistung 295.360,15 236.533,02

3. Sonstige betriebliche Erträge 18,93 2.449,00

4. Materialaufwand

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-
und Betriebsstoffe und für
bezogene Waren -4.260,89 -4.769,86

b) Aufwendungen für bezogene
Leistungen -52,29 0,00

-4.313,18 -4.769,86

5. Rohergebnis 291.065,90 234.212,16

6. Personalaufwand

a) Löhne und Gehälter -230.669,71 -152.711,84

b) Soziale Abgaben und
Aufwendungen für
Altersversorgung und für
Unterstützung -40.565,23 -23.202,48
- davon für Altersversorgung:

EUR 13.865,24 (Vorjahr:
EUR 9.018,26)

-271.234,94 -175.914,32

7. Abschreibungen auf immaterielle
Vermögensgegenstände des
Anlagevermögens und Sachanlagen -3.092,14 -1.274,10

8. Sonstige betriebliche Aufwendungen -64.979,34 -38.290,26

9. Betriebsergebnis -48.240,52 18.733,48

10. Steuern vom Einkommen und vom
Ertrag 0,00 -2.010,00

11. Ergebnis nach Steuern -48.240,52 16.723,48

12. Jahresverlust/Jahresgewinn -48.240,52 16.723,48

Anlage 2
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Medizinisches Versorgungszentrum an der Stadtklinik Frankenthal
Frankenthal

RECHTLICHE UND STEUERLICHE VERHÄLTNISSE 

 Firma Medizinisches Versorgungszentrum an der Stadtklinik
Frankenthal

 Sitz Frankenthal

 Handelsregister-Eintragung Der Eigenbetrieb ist unter der Nummer HRA 61990 im
Handelsregister beim Amtsgericht Ludwigshafen am Rhein
eingetragen. Ein Handelsregisterauszug vom 16. Juni 2024
hat uns vorgelegen.

 Betriebssatzung Gültig i. d. F. vom 20. Mai 2021

 Geschäftsjahr Kalenderjahr

 Gegenstand des

Unternehmens

Gegenstand des Eigenbetriebs ist die Förderung des
öffentlichen Gesundheitswesens und der öffentlichen
Gesundheitspflege insbesondere durch das Betreiben
eines MVZ im Sinne des § 95 Abs. 1 SGB V zur Erbringung
aller hier nach zulässigen ärztlichen und nicht ärztlichen
Leistungen und aller hiermit im Zusammenhang stehenden
Tätigkeiten sowie die Bildung von Kooperationen mit
ambulanten und stationären Leistungserbringern der
Krankenhausbehandlung und der Vorsorge und
Rehabilitation und nicht ärztlichen Leistungserbringern im
Bereich des Gesundheitswesens einschließlich des
Angebots und der Durchführung neuer ärztlicher
Versorgungsformen.

 Stammkapital EUR 50.000,00 (voll eingezahlt)

 Gesellschafter/-in Das MVZ an der Stadtklinik Frankenthal wird als
Einrichtung ohne eigene Rechtspersönlichkeit (Sonderver-
mögen im Sinne der Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz)
der Stadt Frankenthal (Pfalz) nach den Bestimmungen der
Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung sowie den
Bestimmungen der geltenden Betriebssatzung geführt.

 Geschäftsführung Frau Monika Röther (bis 18.04.2023)
Herr Björn Walter (ab 1.03.2022 bis 30.09.2024)
Herr Dr. Andor Toth (ab 1.04.2024)

STEUERLICHE VERHÄLTNISSE

Es besteht umsatzsteuerliche Organschaft zur Stadt Frankenthal (Pfalz).
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Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und der wirtschaftlichen
Verhältnisse nach § 53 HGrG (IDW PS 720)

1. Tätigkeit von Überwachungsorganen und Geschäftsleitung sowie
individualisierte Offenlegung der Organbezüge

a) Gibt es Geschäftsordnungen für die Organe und einen Geschäftsverteilungsplan
für die Geschäftsleitung sowie ggf. für die Konzernleitung? Gibt es darüber
hinaus schriftliche Weisungen des Überwachungsorgans zur Organisation für
die Geschäfts- sowie ggf. für die Konzernleitung (Geschäftsanweisung)?
Entsprechen diese Regelungen den Bedürfnissen des Unternehmens bzw. des
Konzerns?

Es gab im Berichtsjahr keine Geschäftsordnungen und keinen Geschäftsverteilungs-
plan. Gesonderte, über die Satzungsregelungen hinausgehende, schriftliche
Geschäftsanweisungen des Überwachungsorgans lagen auskunftsgemäß nicht vor.

b) Wie viele Sitzungen der Organe und ihrer Ausschüsse haben stattgefunden und
wurden Niederschriften hierüber erstellt?

Es fanden im Berichtsjahr vier Sitzungen des Betriebsausschusses statt.

c) In welchen Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1
Satz 5 AktG sind die einzelnen Mitglieder der Geschäftsleitung tätig?

Die Betriebsleitung war im Berichtsjahr nach eigenen Angaben in keinem weiteren
Kontrollgremium im Sinne der genannten Vorschrift tätig.

d) Wird die Vergütung der Organmitglieder (Geschäftsleitung, Überwachungs-
organ) individualisiert im Anhang des Jahresabschlusses/ Konzernabschlusses
aufgeteilt nach Fixum, erfolgsbezogenen Komponenten und Komponenten mit
langfristiger Anreizwirkung ausgewiesen? Falls nein, wie wird dies begründet?

Die Ausweisung der Gesamtbezüge der Betriebsleitung im Anhang erfolgt aufgrund
handelsrechtlicher Befreiungsvorschriften nicht.

2. Aufbau- und ablauforganisatorische Grundlagen

a) Gibt es einen den Bedürfnissen des Unternehmens entsprechenden
Organisationsplan, aus dem Organisationsaufbau, Arbeitsbereiche und
Zuständigkeiten/Weisungsbefugnisse ersichtlich sind? Erfolgt dessen
regelmäßige Überprüfung?

Die Geschäfte des Eigenbetriebes werden durch die Stadtklinik Frankenthal geführt.
Im Eigenbetrieb selbst sind nur die Ärzte angestellt. Ein Organigramm liegt bei der
Stadtklinik Frankenthal vor. Für das MVZ an der Stadtklinik liegt kein Organigramm
vor. Es liegt Auszug aus der Homepage des MVZ mit der namentlichen Benennung
der Verantwortlichkeiten vor. Nach unseren Feststellungen entspricht dies den
Bedürfnissen des Eigenbetriebs.
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b) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass nicht nach dem Organisationsplan
verfahren wird?

Es ergaben sich im Rahmen unserer Prüfung keine Anhaltspunkte dafür, dass nicht
nach dem Organisationsplan verfahren wird.

c) Hat die Geschäftsleitung Vorkehrungen zur Korruptionsprävention ergriffen und
dokumentiert?

Die Gesellschaft unterliegt als Eigenbetrieb der Stadt Frankenthal (Pfalz) der
Verwaltungsvorschrift der Landesregierung betreffend die Bekämpfung der Korruption
in der öffentlichen Verwaltung. Ein Antikorruptionsbeauftragter wurde nicht
implementiert. An zentraler Stelle in der Stadtverwaltung ist die Etablierung eines
Korruptionsbeauftragten, der diese Aufgabe auch für die Stadtklinik übernehmen soll,
geplant.

d) Gibt es geeignete Richtlinien bzw. Arbeitsanweisungen für wesentliche
Entscheidungsprozesse (insbesondere Auftragsvergabe und Auftrags-
abwicklung, Personalwesen, Kreditaufnahme und -gewährung)? Haben sich
Anhaltspunkte ergeben, dass diese nicht eingehalten werden?

Wesentliche Entscheidungsprozesse sind in der Betriebssatzung geregelt. Der
Stadtrat bzw. Betriebsausschuss beschließt, soweit dies nicht dem Dezernenten oder
der Betriebsleitung nach Gesetz und Betriebssatzung obliegt, hierüber. Es bestehen
z.B. Richtlinien zur Abarbeitung von Rechnungen bis zur Rechnungskontrolle,
Anweisungen zur Abarbeitung der Vorgänge im Rahmen der Patientenverwaltung und
der Patientenabrechnung, eine Beschaffungsordnung sowie Richtlinien über die
Zahlungsüberwachung und bezüglich des Mahnwesens. Zudem besteht eine
Dienstanweisung zur Dokumentation des Behandlungsablaufs der Patienten für Ärzte
und Pflegepersonal. Schriftlich niedergelegte Arbeitsanweisungen zur Kreditaufnahme
und -gewährung liegen auskunftsgemäß nicht vor.

e) Besteht eine ordnungsmäßige Dokumentation von Verträgen (z.B.
Grundstücksverwaltung, EDV)?

Verträge, die die Verwaltung des Krankenhauses betreffen, werden zentral und digital
in einem Vertragsmanagement organisiert, mit Ausnahme der Personalabteilungs-
vorgänge. Die Erfassung und Pflege erfolgt zentral durch eine Mitarbeiterin. Die
Dokumentation ist unseres Erachtens ordnungsgemäß.

3. Planungswesen, Rechnungswesen, Informationssystem und Controlling

a) Entspricht das Planungswesen – auch im Hinblick auf Planungshorizont und
Fortschreibung der Daten sowie auf sachliche und zeitliche Zusammenhänge
von Projekten – den Bedürfnissen des Unternehmens?

Das Planungswesen entspricht unter Berücksichtigung der Größe des Unternehmens
den Bedürfnissen der Gesellschaft.
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b) Werden Planabweichungen systematisch untersucht?

Planabweichungen werden vom Controlling und dem Ärztlichen Leiter auskunftsgemäß
systematisch untersucht und mit der Betriebsleitung besprochen.

c) Entspricht das Rechnungswesen einschließlich der Kostenrechnung der Größe
und den besonderen Anforderungen des Unternehmens?

Das Rechnungswesen entspricht bei sachgerechter Anwendung nach Größe und
Ausstattung den betrieblichen Anforderungen des Unternehmens.

d) Besteht ein funktionierendes Finanzmanagement, welches u.a. eine laufende
Liquiditätskontrolle und eine Kreditüberwachung gewährleistet?

Die Liquiditätskontrolle ist gewährleistet. Eine Kreditüberwachung entfällt.

e) Gehört zu dem Finanzmanagement auch ein zentrales Cash-Management und
haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die hierfür geltenden Regelungen nicht
eingehalten worden sind?

Ein zentrales Cash-Management existiert nicht.

f) Ist sichergestellt, dass Entgelte vollständig und zeitnah in Rechnung gestellt
werden? Ist durch das bestehende Mahnwesen gewährleistet, dass ausstehende
Forderungen zeitnah und effektiv eingezogen werden?

Dies ist nach den im Rahmen unserer Prüfung gewonnenen Erkenntnissen
sichergestellt. Die Ausgestaltung und Implementierung des Mahnwesens im
Rechnungswesen des Eigenbetriebs gewährleisten den zeitnahen und effektiven
Einzug ausstehender Forderungen.

g) Entspricht das Controlling den Anforderungen des Unternehmens/Konzerns und
umfasst es alle wesentlichen Unternehmens-/ Konzernbereiche?

Das Controlling hatte nach unserem Eindruck im Berichtsjahr unterjährig eher die
Funktion, geforderte statistische Daten aufzuarbeiten (z.B. Belegungsdaten, Daten in
Zusammenhang mit der Pandemiebekämpfung). Wirtschaftlichkeitsrechnungen,
unterjährige Analysen oder Hochrechnungen zum Jahresende standen unterjährig
weniger im Vordergrund.

h) Ermöglichen das Rechnungs- und Berichtswesen eine Steuerung und/oder
Überwachung der Tochterunternehmen und der Unternehmen, an denen eine
wesentliche Beteiligung besteht?

Das MVZ hielt im Berichtsjahr keine derartigen Anteile oder Beteiligungen.
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4. Risikofrüherkennungssystem

a) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung nach Art und Umfang Frühwarnsignale
definiert und Maßnahmen ergriffen, mit deren Hilfe bestandsgefährdende
Risiken rechtzeitig erkannt werden können?

Ein explizites Risikofrüherkennungssystem i.S.v. § 91 Abs. 2 AktG ist im Berichtsjahr
nicht eingerichtet. Im Rahmen der Berichterstattung an das Überwachungsorgan wird
auf einzelne Risiken hingewiesen.

b) Reichen diese Maßnahmen aus und sind sie geeignet, ihren Zweck zu erfüllen?
Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Maßnahmen nicht durchgeführt
werden?

Die Maßnahmen reichen nach unserer Auffassung bei sachgerechter Umsetzung aus,
ihren Zweck zu erfüllen.

c) Sind diese Maßnahmen ausreichend dokumentiert?

Eine schriftliche Dokumentation liegt nicht vor.

d) Werden die Frühwarnsignale und Maßnahmen kontinuierlich und systematisch
mit dem aktuellen Geschäftsumfeld sowie mit den Geschäftsprozessen und
Funktionen abgestimmt und angepasst?

Soweit Änderungen der betrieblichen Abläufe und Funktionen sowie des aktuellen
Geschäftsumfeldes eintreten, die Einfluss auf die Risikoeinschätzung haben, werden
diese nach unserer Einschätzung von der Betriebsleitung beachtet.

5. Finanzinstrumente, andere Termingeschäfte, Optionen und Derivate

a) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung den Geschäftsumfang zum Einsatz von
Finanzinstrumenten sowie von anderen Termingeschäften, Optionen und
Derivaten schriftlich festgelegt? Dazu gehört:

 Welche Produkte/Instrumente dürfen eingesetzt werden?
 Mit welchen Partnern dürfen die Produkte/Instrumente bis zu welchen Beträgen

eingesetzt werden?
 Wie werden die Bewertungseinheiten definiert und dokumentiert und in welchem

Umfang dürfen offene Posten entstehen?
 Sind die Hedge-Strategien beschrieben, z.B. ob bestimmte Strategien

ausschließlich zulässig sind bzw. bestimmte Strategien nicht durchgeführt werden
dürfen (z.B. antizipatives Hedging)?

Derartige Instrumente werden von dem Eigenbetrieb nach eigenen Angaben, zu denen
wir keine gegenteiligen Feststellungen getroffen haben, nicht eingesetzt. Auf die
Beantwortung der Fragen dieses Fragenkreises kann somit verzichtet werden.
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6. Interne Revision

a) Gibt es eine den Bedürfnissen des Unternehmens/Konzerns entsprechende
Interne Revision/Konzernrevision? Besteht diese als eigenständige Stelle oder
wird diese Funktion durch eine andere Stelle (ggf. welche?) wahrgenommen?

Aufgrund der Größe des Unternehmens wird auf eine interne Revision verzichtet. Auf
die Beantwortung der Fragen dieses Fragenkreises kann somit verzichtet werden.

7. Übereinstimmung der Rechtsgeschäfte und Maßnahmen mit Gesetz, Satzung,
Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des
Überwachungsorgans

a) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die vorherige Zustimmung des
Überwachungsorgans zu zustimmungspflichtigen Rechtsgeschäften und
Maßnahmen nicht eingeholt worden ist?

Es haben sich keine Anhaltspunkte dafür ergeben, dass die vorherige Zustimmung des
Überwachungsorgans zu zustimmungspflichtigen Rechtsgeschäften und Maßnahmen
nicht eingeholt worden ist.

b) Wurde vor der Kreditgewährung an Mitglieder der Geschäftsleitung oder des
Überwachungsorgans die Zustimmung des Überwachungsorgans eingeholt?

Eine Kreditgewährung an Mitglieder der Betriebsleitung oder des Überwachungs-
organs ist im Berichtsjahr nicht erfolgt.

c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass anstelle zustimmungsbedürftiger
Maßnahmen ähnliche, aber nicht als zustimmungsbedürftig behandelte
Maßnahmen vorgenommen worden sind (z.B. Zerlegung in Teilmaßnahmen)?

Im Rahmen unserer Prüfung konnten wir keine Anhaltspunkte für eine solche
Zerlegung in Teilmaßnahmen feststellen.

d) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Geschäfte und Maßnahmen nicht
mit Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden
Beschlüssen des Überwachungsorgans übereinstimmen?

Nach den uns vorliegenden Unterlagen und Erkenntnissen aus der Abschlussprüfung
haben sich keine Anhaltspunkte dafür ergeben, dass die Geschäfte und Maßnahmen
nicht mit Gesetz, Satzung und den bindenden Beschlüssen des Aufsichtsorgans
übereinstimmen.
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8. Durchführung von Investitionen

a) Werden Investitionen (in Sachanlagen, Beteiligungen, sonstige Finanzanlagen,
immaterielle Anlagewerte und Vorräte) angemessen geplant und vor
Realisierung auf Rentabilität/Wirtschaftlichkeit, Finanzierbarkeit und Risiken
geprüft?

Die getätigten Investitionen werden grundsätzlich vor ihrer Realisierung auf
Rentabilität/Wirtschaftlichkeit, Finanzierbarkeit und Risiken überprüft.

b) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Unterlagen/Erhebungen zur
Preisermittlung nicht ausreichend waren, um ein Urteil über die Angemessenheit
des Preises zu ermöglichen (z.B. bei Erwerb bzw. Veräußerung von
Grundstücken oder Beteiligungen)?

Im Rahmen der Prüfung haben sich keine Anhaltspunkte ergeben, dass die
Unterlagen zur Preiserhebung nicht ausreichend gewesen wären.

c) Werden Durchführung, Budgetierung und Veränderungen von Investitionen
laufend überwacht und Abweichungen untersucht?

Die Durchführung, Budgetierung und Veränderung von Investitionen wird von dem
Eigenbetrieb regelmäßig überwacht und Abweichungen werden untersucht.

d) Haben sich bei abgeschlossenen Investitionen wesentliche Überschreitungen
ergeben? Wenn ja, in welcher Höhe und aus welchen Gründen?

Die Planinvestitionen wurden den Istinvestitionen gegenübergestellt. Hierbei ergaben
sich nur geringfüge Abweichungen bei einzelnen Investitionen.

e) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass Leasing- oder vergleichbare Verträge
nach Ausschöpfung der Kreditlinien abgeschlossen wurden?

Dafür haben sich im Rahmen unserer Prüfung keine Anhaltspunkte ergeben.

9. Vergaberegelungen

a) Haben sich Anhaltspunkte für eindeutige Verstöße gegen Vergaberegelungen
(z.B. VOB, VOL, VOF, EU-Regelungen) ergeben?

Anhaltspunkte für eindeutige Verstöße gegen Vergaberegelungen haben wir im
Rahmen unserer Prüfungen nicht festgestellt.
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b) Werden für Geschäfte, die nicht den Vergaberegelungen unterliegen,
Konkurrenzangebote (z.B. auch für Kapitalaufnahmen und Geldanlagen)
eingeholt?

Grundsätzlich erfolgt eine Einholung von mindestens 3 Konkurrenzangeboten bei
wesentlichen Anschaffungen.

10. Berichterstattung an das Überwachungsorgan

a) Wird dem Überwachungsorgan regelmäßig Bericht erstattet?

Dem Betriebsausschuss wird zu jeder Sitzung schriftlich oder mündlich berichtet.

b) Vermitteln die Berichte einen zutreffenden Einblick in die wirtschaftliche Lage
des Unternehmens/Konzerns und in die wichtigsten Unternehmens-/
Konzernbereiche?

Die Berichte vermitteln einen zutreffenden Einblick in die wirtschaftliche Lage des
MVZ.

c) Wurde das Überwachungsorgan über wesentliche Vorgänge angemessen und
zeitnah unterrichtet? Liegen insbesondere ungewöhnliche, risikoreiche oder
nicht ordnungsgemäß abgewickelte Geschäftsvorfälle sowie erkennbare
Fehldispositionen oder wesentliche Unterlassungen vor und wurde hierüber
berichtet?

Das Überwachungsorgan wurde über wesentliche Vorgänge angemessen und zeitnah
unterrichtet. Ungewöhnliche, risikoreiche oder nicht ordnungsgemäß abgewickelte
Geschäftsvorfälle sowie erkennbare Fehldispositionen oder wesentliche Unter-
lassungen liegen nach den im Rahmen unserer Prüfung gewonnenen Erkenntnissen
nicht vor.

d) Zu welchen Themen hat die Geschäfts-/Konzernleitung dem
Überwachungsorgan auf dessen besonderen Wunsch berichtet (§ 90 Abs. 3
AktG)?

Im Berichtsjahr wurden auskunftsgemäß seitens des Überwachungsorgans keine
besonderen Berichte gewünscht.

e) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Berichterstattung (z.B. nach § 90
AktG oder unternehmensinternen Vorschriften) nicht in allen Fällen ausreichend
war?

Solche Anhaltspunkte haben sich im Rahmen der Prüfung nicht ergeben.
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f) Gibt es eine D&O-Versicherung? Wurde ein angemessener Selbstbehalt
vereinbart? Wurden Inhalt und Konditionen der D&O-Versicherung mit dem
Überwachungsorgan erörtert?

Eine D&O-Versicherung besteht seit dem Geschäftsjahr 2021. Ein Selbstbehalt wurde
nicht vereinbart. Eine Erörterung mit dem Aufsichtsorgan lag uns nicht vor.

g) Sofern Interessenkonflikte der Mitglieder der Geschäftsleitung oder des
Überwachungsorgans gemeldet wurden, ist dies unverzüglich dem Über-
wachungsorgan offengelegt worden?

Derartige Interessenkonflikte sind auskunftsgemäß nicht gemeldet worden und uns im
Rahmen unserer Prüfung auch nicht bekannt geworden.

11. Ungewöhnliche Bilanzposten und stille Reserven

a) Besteht in wesentlichem Umfang offenkundig nicht betriebsnotwendiges
Vermögen?

Nach den bei der Jahresabschlussprüfung gewonnenen Erkenntnissen ist nicht
betriebsnotwendiges Vermögen in wesentlichem Umfang nicht vorhanden.

b) Sind Bestände auffallend hoch oder niedrig?

Die Bestände sind weder auffallend hoch noch auffallend niedrig.

c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Vermögenslage durch im Vergleich
zu den bilanziellen Werten erheblich höhere oder niedrigere Verkehrswerte der
Vermögensgegenstände wesentlich beeinflusst wird?

Solche Anhaltspunkte haben sich im Rahmen unserer Jahresabschlussprüfung für das
Berichtsjahr nicht ergeben.

12. Finanzierung

a) Wie setzt sich die Kapitalstruktur nach internen und externen Finanzierungs-
quellen zusammen? Wie sollen die am Abschlussstichtag bestehenden
wesentlichen Investitionsverpflichtungen finanziert werden?

Zur Kapitalstruktur verweisen wir auf die Bilanz. Wesentliche Investitions-
verpflichtungen bestanden am Abschlussstichtag nicht.

b) Wie ist die Finanzlage des Konzerns zu beurteilen, insbesondere hinsichtlich der
Kreditaufnahmen wesentlicher Konzerngesellschaften?

Entfällt, da keine Konzernstruktur vorliegt.
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c) In welchem Umfang hat das Unternehmen Finanz-/Fördermittel einschließlich
Garantien der öffentlichen Hand erhalten? Haben sich Anhaltspunkte ergeben,
dass die damit verbundenen Verpflichtungen und Auflagen des Mittelgebers
nicht beachtet wurden?

Der Eigenbetrieb hat im Berichtsjahr keine Finanz- / Fördermittel einschließlich
Garantien der öffentlichen Hand erhalten.

13. Eigenkapitalausstattung und Gewinnverwendung

a) Bestehen Finanzierungsprobleme aufgrund einer evtl. zu niedrigen Eigenkapital-
ausstattung?

Nach unserer Auffassung bestehen keine Finanzierungsprobleme.

b) Ist der Gewinnverwendungsvorschlag (Ausschüttungspolitik, Rücklagenbildung)
mit der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens vereinbar?

Es wurde ein Jahresverlust erwirtschaftet. Den Vorschlag den Jahresverlust auf neue
Rechnung vorzutragen, ist mit der wirtschaftlichen Lage des Eigenbetriebs vereinbar.

14. Rentabilität/Wirtschaftlichkeit

a) Wie setzt sich das Betriebsergebnis des Unternehmens/Konzerns nach
Segmenten/Konzernunternehmen zusammen?

Das Betriebsergebnis des Eigenbetriebs setzt sich nicht aus einzelnen Segmenten
zusammen.

b) Ist das Jahresergebnis entscheidend von einmaligen Vorgängen geprägt?

Davon haben wir im Rahmen unserer Prüfungshandlungen keine Kenntnis erlangt.

c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass wesentliche Kredit- oder andere
Leistungsbeziehungen zwischen Konzerngesellschaften bzw. mit den
Gesellschaftern eindeutig zu unangemessenen Konditionen vorgenommen
werden?

Aus unserer Prüfung und den Auskünften der Betriebsleitung haben sich keine
Anhaltspunkte dafür ergeben, dass Leistungsbeziehungen zwischen Konzern-
gesellschaften bzw. mit dem Gewährträger eindeutig zu unangemessenen Konditionen
abgewickelt werden.

Die Leistungen der Stadtklinik Frankenthal an das MVZ werden satzungsgemäß zu
Selbstkosten abgerechnet.
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d) Wurde die Konzessionsabgabe steuer- und preisrechtlich erwirtschaftet?

Der Eigenbetrieb ist nicht konzessionsabgabepflichtig.

15. Verlustbringende Geschäfte und ihre Ursachen

a) Gab es verlustbringende Geschäfte, die für die Vermögens- und Ertragslage von
Bedeutung waren, und was waren die Ursachen der Verluste?

Verlustbringende einzelne Geschäfte, z.B. aus Veräußerungen von
Vermögensgegenständen wurden nicht festgestellt.

b) Wurden Maßnahmen zeitnah ergriffen, um die Verluste zu begrenzen, und um
welche Maßnahmen handelt es sich?

Es bestehen keine gesondert hervorzuhebenden verlusbringenden Geschäfte. Angabe
gemäß werden sämtliche Prozessabläufe regelmäßig auf Verbesserungspotenzial hin
untersucht.

16. Ursachen des Jahresfehlbetrages und Maßnahmen zur Verbesserung der
Ertragslage

a) Was sind die Ursachen des Jahresfehlbetrages?

Der Jahresfehlbetrag resultiert aus niedrigeren Einnahmen und tariflichen  Erhöhungen
im Personalbereich.

b) Welche Maßnahmen wurden eingeleitet bzw. sind beabsichtigt, um die
Ertragslage des Unternehmens zu verbessern?

Um die Ertragslage des Unternehmens zu verbessern, wurden Maßnahmen zur
Erhöhung der Auslastung der Praxis und zur Verbesserung der Praxisorganisation
eingeleitet.
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ANALYSE DER VERMÖGENS-, FINANZ- UND ERTRAGSLAGE

Zur Analyse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage haben wir die Posten der Bilanz und
der Gewinn- und Verlustrechnung nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten geordnet,
wobei sich die Darstellung auf eine kurze Entwicklungsanalyse beschränkt. 

Vermögenslage (Bilanz) 

In der folgenden Bilanzübersicht sind die Posten zum 31. Dezember 2022 nach
wirtschaftlichen und finanziellen Gesichtspunkten zusammengefasst und den
entsprechenden Bilanzposten zum 31. Dezember 2021 gegenübergestellt (vgl. Anlage 1).

Zur Darstellung der Vermögensstruktur werden die Bilanzposten der Aktivseite dem
langfristig (Fälligkeit größer als ein Jahr) bzw. dem kurzfristig gebundenen Vermögen
zugeordnet.

Zur Darstellung der Kapitalstruktur werden die Bilanzposten der Passivseite dem Eigen- bzw.
Fremdkapital zugeordnet, wobei innerhalb des Fremdkapitals eine Zuordnung nach
langfristiger (Fälligkeit größer als ein Jahr) bzw. kurzfristiger Verfügbarkeit erfolgt.

Die Vermögens- und Kapitalstruktur sowie deren Veränderungen gegenüber dem Vorjahr
ergeben sich aus den folgenden Zusammenstellungen der Bilanzzahlen für die beiden
Abschlussstichtage 31. Dezember 2022 und 2021:
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Vermögensstruktur
2022 2021 +/-

TEUR % TEUR % TEUR

Immaterielle Vermögensgegenstände 8 6,7 7 4,1 1
Sachanlagen 4 3,4 4 2,3 0
Langfristig gebundenes Vermögen 12 10,1 11 6,4 1
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 53 44,5 0 0,0 53
Sonstige Vermögensgegenstände 7 5,9 141 82,0 -134
Kurzfristig gebundenes Vermögen 60 50,4 141 82,0 -81
Liquide Mittel 47 39,5 20 11,6 27

119 100,0 172 100,0 -53

Kapitalstruktur
2022 2021 +/-

TEUR % TEUR % TEUR

Gezeichnetes Kapital 50 42,0 50 29,1 0
Bilanzverlust/-gewinn -32 26,9 17 9,9 -49
Steuerrückstellungen 2 1,7 2 1,2 0
Sonstige Rückstellungen 11 9,2 11 6,4 0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 8 6,7 3 1,7 5
Kurzfristige Verbindlichkeiten im Verbundbereich 75 63,1 84 48,8 -9
Übrige Verbindlichkeiten 5 4,2 5 2,9 0
Kurzfristiges Fremdkapital 101 84,9 105 61,0 -4

119 100,0 172 100,0 -53

Das Gesamtvermögen hat sich gegenüber dem Vorjahr um TEUR 53 (= 30,6 %) auf
TEUR 119 verringert. Dieser Rückgang resultiert im Wesentlichen aus der Erhöhung der
flüssigen Mittel um TEUR 27 (= 142,2 %) und der Verringerung der Forderungen aus
Lieferungen und Leistungen sowie der sonstigen Vermögensgegenstände.

Der Anteil des langfristig gebundenen Vermögens am Gesamtvermögen hat sich von 6,4 %
in 2021 auf 10,1 % im aktuellen Geschäftsjahr erhöht. Die Erhöhung der immateriellen
Vermögensgegenstände (um TEUR 1) resultiert im Wesentlichen aus dem  Zugang von
einem Softwareprogramm. Dem stehen planmäßige Abschreibungen von EDV-Software
gegenüber. 

Die Veränderungen der Sachanlagen in Höhe von TEUR 0,4 resultieren aus der
planmäßigen Abschreibung.

Das Eigenkapital der Gesellschaft ist um TEUR 49 (= 72,3 %) auf TEUR 18 zurück-
gegangen. Die Verringerung resultiert aus dem Jahresfehlbetrag 2022 (TEUR -48) und dem
Gewinnvortrag aus dem Vorjahr in Höhe von TEUR 17.

Die  Verbindlichkeiten aus Lieferungen uns Leistungen sind stichtagsbedingt um TEUR 5 auf
TEUR 8 gestiegen. Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen resultiert
aus dem Rückgang der Verbindlichkeiten in Form des Verrechnungskonto gegenüber der
Stadtklinik Frankenthal auf TEUR 75 .
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Auf eine Betrachtung der Kapitalflussrechnung wird aufgrund der mangelnden
Vergleichbarkeit nach der Geschäftsaufnahme im Vorjahr verzichtet.

Ertragslage (Gewinn- und Verlustrechnung) 

2022 2021 +/-
TEUR % TEUR % TEUR

Umsatzerlöse 295 100,0 237 100,0 58
Betriebsleistung 295 100,0 237 100,0 58
Materialaufwand -4 -1,4 -5 -2,1 1
Personalaufwand -271 -91,9 -176 -74,3 -95
Abschreibungen -3 -1,0 -1 -0,4 -2
Sonstige betriebliche Aufwendungen -65 -22,0 -38 -16,0 -27
Betriebsaufwand -343 -116,3 -220 -92,8 -123
Sonstige betriebliche Erträge 0 0,0 2 0,8 -2
Betriebsergebnis -48 -16,3 19 8,0 -67
Ergebnis vor Ertragsteuern -48 -16,3 19 8,0 -67
Ertragsteuern 0 0,0 -2 -0,8 2

Jahresergebnis -48 -16,3 17 7,2 -65

Die Umsatzerlöse wurden in voller Höhe im Rahmen der neurologischen Praxis
erwirtschaftet. Der Anstieg resultiert aus dem ganzjährigen Betrieb während des
Berichtzeitraums.

Der Materialaufwand in Höhe von TEUR 4 besteht im Wesentlichen aus bezogenen
Leistungen für medizinische Austattungen.

Der Personalaufwand in Höhe von TEUR 271 betrifft in Höhe von TEUR 231 Löhne und
Gehälter sowie Soziale Abgaben in Höhe von TEUR 27 und Aufwendungen für
Altersversorgung und für Unterstützung in Höhe von TEUR 14.

Bei den Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände TEUR 3
handelt es sich ausschließlich um planmäßige Abschreibungen.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen in Höhe von TEUR 65 haben sich gegenüber dem
Vorjahr um TEUR 27 (= 69,7 %) erhöht. Sie betreffen im Berichtsjahr insbesondere Kosten
für Miete und Pacht TEUR 24, fremde Verwaltung TEUR 16, EDV-Wartungsverträge
TEUR 11 sowie Beratungs- und Prüfungskosten TEUR 6.

Der Zahlungsmittelüberschuss aus der laufenden Geschäftstätigkeit im Berichtsjahr beträgt
TEUR 31 und der Zahlungsmittelfehlbetrag aus Investitionstätigkeiten beträgt TEUR -4.
Hieraus ergibt sich eine Veränderung des Fonds an liquiden MIttel von TEUR 27.

Insgesamt ergibt sich in 2022 ein Jahresfehlbetrag von TEUR -48 (Vorjahr:
Jahresüberschuss von TEUR 17); das Jahresergebnis hat sich somit gegenüber dem Vorjahr
verschlechtert (um TEUR 65).
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